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2 9 7 . Verordnung: Einbeziehung der Mitglieder Freiwilliger Feuerwehren (des Feuerwehrver-
bandes) in die Zusatzversicherung in der Unfallversicherung für das Land
Salzburg

2 9 8 . Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der A 2 Süd Autobahn — Anschlußstelle
Krumpendorf/Ost (Anschluß Richtung Klagenfurt) und der B 83 Kärntner
Straße im Bereich der Stadt Klagenfurt

2 9 9 . Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der A 2 Süd Autobahn im Bereich der
Gemeinden Hohenthurn und Arnoldstein

3 0 0 . Verordnung: Durchführung des Datenschutzgesetzes im Ressortbereich des Bundesministe-
riums für Handel, Gewerbe und Industrie

3 0 1 . Kundmachung: Aufhebung des Erlasses betreffend Beurkundung gebührenpflichtiger Rechts-
geschäfte im Ausland, AÖFV Nr. 174/1977, durch den Verfassungsgerichts-
hof

2 9 7 . Verordnung des Bundesministers für
soziale Verwaltung vom 21. Juni 1980 über
die Einbeziehung der Mitglieder Freiwilliger
Feuerwehren (des Feuerwehrverbandes) in die
Zusatzversicherung in der Unfallversicherung

für das Land Salzburg

Auf Grund des § 22 a des Allgemeinen Sozial-
versicherungsgesetzes in der Fassung der 34. No-
velle zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz,
BGBl. Nr. 530/1979, wird verordnet:

Auf Antrag des Landes Salzburg werden mit
Wirkung vom 1. Jänner 1980 die Mitglieder der
im § 176 Abs. 1 Z 7 des Allgemeinen Sozialver-
sicherungsgesetzes genannten Freiwilligen Feuer-
wehren (des Feuerwehrverbandes) dieses Landes
in die Zusatzversicherung in der Unfallversiche-
rung gemäß § 22 a des Allgemeinen Sozialver-
sicherungsgesetzes einbezogen.

Weißenberg

2 9 8 . Verordnung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 23. Juni 1980 be-
treffend die Bestimmung des Straßenverlaufes
der A 2 Süd Autobahn — Anschlußstelle
Krumpendorf/Ost (Anschluß Richtung Kla-
genfurt) und der B 83 Kärntner Straße im

Bereich der Stadt Klagenfurt

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßen-
gesetzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung der
Bundesgesetze BGBl. Nr. 239/1975 und 294/1978
wird verordnet:

1. Die Anschlußstelle Krumpendorf/Ost — An-
schluß Richtung Klagenfurt der A 2 Süd Auto-
bahn wird im Bereich der Stadt Klagenfurt wie
folgt bestimmt:

Der neu zu errichtende Anschluß in Richtung
Klagenfurt liegt bei Autobahn-km 333,45 der
bereits bestehenden und verkehrsübergebenen
Trasse der A 2 Süd Autobahn und bindet über
Zu- und Abfahrtsstraßen in die bereits in ihrem
Verlauf festgelegte Trasse der B 83 Kärntner
Straße ein.

2. Der Straßenverlauf eines Abschnittes der
B 83 Kärntner Straße wird im Bereich der Stadt
Klagenfurt wie folgt bestimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse beginnt
bei Plan-km 306,717 des unter Punkt 2 der Ver-
ordnung vom 15. November 1977, BGBl: Nr. 561,
im Verlauf bestimmten Abschnittes der B 83
Kärntner Straße, führt bis Plan-km 307,25 in
zwei getrennten Richtungsfahrbahnen und bindet
bei Plan-km 307,36 im Bereich der Einmündung
der Jerolitsch Gemeindestraße wieder in den be-
reits im Verlauf bestimmten Bereich ein.

Im einzelnen ist der Verlauf der Anschluß-
stelle Krumpendorf/Ost — Anschluß Richtung
Klagenfurt der A 2 Süd Autobahn sowie des
Abschnittes der B 83 Kärntner Straße aus den
beim Bundesministerium für Bauten und Tech-
nik, beim Amt der Kärntner Landesregierung
sowie beim Magistrat der Stadt Klagenfurt auf-
liegenden Planunterlagen (Maßstab 1 : 1000) zu
ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf die
vorangeführten Straßenabschnitte Anwendung.
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Die Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind
den aufliegenden Planunterlagen zu entnehmen.

Durch diese Verordnung wird die Verord-
nung vom 15. November 1977, BGBl. Nr. 561,
betreffend die Bestimmung des Straßenverlaufes
eines Abschnittes der B 83 Kärntner Straße
(„Nord-West Spange Klagenfurt") für den Bereich
von Plan-km 306,717 bis km 307,360 abge-
ändert.

Sekanina

2 9 9 . Verordnung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 23. Juni 1980 be-
treffend die Bestimmung des Straßenverlau-
fes der A 2 Süd Autobahn im Bereich der

Gemeinden Hohenthurn und Arnoldstein

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßen-
gesetzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung der
Bundesgesetze BGBl. Nr. 239/1975 und 294/1978
wird verordnet:

Der Straßenverlauf eines Abschnittes der A 2
Süd Autobahn wird im Bereich der Gemeinden
Hohenthurn und Arnoldstein wie folgt bestimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse beginnt
bei Plan-km 376,64 (neu)/= 376,15 (alt) im An-
schluß an den bereits mit Verordnung des Bun-
desministers für Bauten und Technik vom
17. März 1978, BGBl. Nr. 161, unter Punkt 2
bestimmten Abschnittes der A 2 Süd Autobahn
westlich der Ortschaft Stossau, überquert an-
schließend die Bahnlinie der ÖBB „Amstetten—
Tarvis" und die B 83 Kärntner Straße, führt an-
schließend zur Anschlußstelle Arnoldstein mit
Zu- und Abfahrtsstraßen zur B 83 Kärntner
Straße, überbrückt in der Folge zweimal das
Flußbett der Gailitz und endet bei Plan-km 380,85
an der Staatsgrenze mit Italien.

Im einzelnen ist der Verlauf der Straßentrasse
einschließlich der Anschlußstelle Arnoldstein mit
ihren Zu- und Abfahrtsstraßen aus den beim
Bundesministerium für Bauten und Technik,
beim Amt der Kärntner Landesregierung sowie
bei den Gemeinden Hohenthurn und Arnold-
stein aufliegenden Planunterlagen (Plan AB 4112
im Katastermaßstab 1 : 2 880) zu ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den
vorangeführten Straßenabschnitt Anwendung.
Die Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind
den aufliegenden Planunterlagen zu entnehmen.

Durch diese Verordnung wird Punkt 2 der
Verordnung vom 17. März 1978, BGBl. Nr. 161,
betreffend die Bestimmung des Straßenverlaufes
eines Abschnittes der A 2 Süd Autobahn, von
Plan-km 376,15 (alt) bis Plan-km 376,60 (alt)
abgeändert.

Sekanina

300. Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 27. Juni
1980 zur Durchführung des Datenschutzge-
setzes im Ressortbereich des Bundesministe-

riums für Handel, Gewerbe und Industrie

Auf Grund des Datenschutzgesetzes (DSG),
BGBl. Nr. 565/1978, wird verordnet:

Geltungsbereich und Aufgabengebiete

§ 1. (1) Die Bestimmungen dieser Verordnung
gelten für alle Auftraggeber (§ 3 Z 3 DSG) und
Verarbeiter (§ 3 Z 4 DSG) im Ressortbereich des
Bundesministeriums für Handel, Gewerbe und
Industrie.

(2) Auftraggeber im Sinne des Abs. 1 sind nach
Maßgabe ihrer sachlichen und örtlichen Zustän-
digkeit:

1. das Bundesministerium für Handel, Gewerbe
und Industrie für die Personalverwaltung
und die Haushaltsführung;

2. das Patentamt für die Personalverwaltung,
die Haushaltsführung sowie für die Führung
öffentlicher Verzeichnisse im Patent- und
Markenbereich.

(3) Verarbeiter im Sinne des Abs. 1 sind die im
Abs. 2 genannten Auftraggeber, soweit sie Tätig-
keiten im Sinne des § 3 Z 6 DSG verrichten,
insbesondere die Eingabe und Abfrage von Daten
im Rahmen der Datenfernverarbeitung für sich
oder andere Auftraggeber.

§ 2. (1) Die im § 1 Abs. 2 genannten Aufgaben-
gebiete bedeuten im Sinne dieser Verordnung:

1. Personalverwaltung: die Vollziehung des
Dienst- und Besoldungsrechtes des Bundes
für die aktiven Bundesbediensteten ein-
schließlich der Rechtsvorschriften über die
Ausbildung und Planstellenbewirtschaftung;

2. die Haushaltsführung einschließlich der da-
mit im Zusammenhang stehenden Neben-
und Hilfsverrechnungen sowie der Betriebs-
abrechnungen;

3. die Führung öffentlicher Verzeichnisse im
Patent- und Markenbereich.

(2) Ein Aufgabengebiet unterliegt dieser Ver-
ordnung nur hinsichtlich jener Daten (§ 3 Z 1
DSG), die zumindest in einer Phase des Verfah-
rensablaufes Gegenstand eines automationsunter-
stützten Vorganges sind.

(3) Wird ein Aufgabengebiet für mehrere Auf-
traggeber mit Hilfe derselben technischen Ein-
richtungen vollzogen, so ist sicherzustellen, daß
jeder Auftraggeber nur über die in seine Zustän-
digkeit fallenden Daten verfügen kann. Dasselbe
gilt, wenn die Daten für verschiedene Aufgaben-
gebiete mit Hilfe derselben technischen Einrich-
tungen verarbeitet werden.
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Grundsätze für die Ermittlung und Verarbeitung

§ 3. Wird zur Ermittlung von Daten Amtshilfe
in Anspruch genommen, so ist das Amtshilfeersu-
chen derart zu begründen, daß die ersuchte Stelle
die Zulässigkeit der Übermittlung gemäß § 7
DSG beurteilen kann. Die Begründung kann ent-
fallen, wenn die Zulässigkeit der Übermittlung
für die ersuchende Stelle offenkundig ist oder
anläßlich eines vorangegangenen Amtshilfeersu-
chens gleicher Art festgestellt wurde.

§ 4. (1) Den Daten eines Aufgabengebietes ist
bei jedem Verarbeiter nach Maßgabe der von ihm
vorzunehmenden Verarbeitungsschritte der glei-
che Schutz zu gewähren. Die Daten sind vor
Entstellung, Zerstörung und Verlust sowie gegen
unbefugte Verwendung und Weitergabe zu schüt-
zen.

(2) Daten dürfen nur auf Grund von schrift-
lichen Aufträgen des nach der Geschäftsordnung
zuständigen Organs ermittelt oder eingegeben
werden; die Eingabeprotokolle sind zu überprü-
fen und aufzubewahren.

(3) Die Vernichtung unbrauchbarer oder nicht
mehr benötigter Ausdrucke und sonstiger Daten-
träger ist vom Auftraggeber zu überwachen.

§ 5. (1) Der Auftraggeber hat die Richtigkeit
der Verarbeitungsergebnisse durch Stichproben zu
überprüfen.

(2) Wird ein Fehler festgestellt, so hat der Auf-
traggeber alles zu unternehmen, um das Schadens-
ausmaß gering zu halten, den Betroffenen unnö-
tige Mühe zu ersparen, die Fehlerbehebung
raschest einzuleiten und Folgefehler zu verhin-
dern. Der zuständige Verarbeiter ist unverzüglich
zu verständigen, wenn zu vermuten ist, daß die
Fehlerursache in seinem Tätigkeitsbereich gelegen
ist.

Grundsätze für die Benützung

§ 6. (1) Die Benützung der Daten darf nur in
der Art und in dem Umfang erfolgen, als dies
für den Auftraggeber zur Wahrnehmung der ihm
gesetzlich übertragenen Aufgaben eine wesentliche
Voraussetzung bildet.

(2) Beim Auftraggeber dürfen die Bediensteten
nur jene Daten benützen, die sie zur Erfüllung
der ihnen in der Geschäftseinteilung und Ge-
schäftsordnung übertragenen Aufgaben benöti-
gen.

Grundsätze für die Übermittlung

§ 7. (1) Übermittlungen von Daten durch den
Auftraggeber oder in dessen Namen durch den
Verarbeiter, deren Zulässigkeit sich auf § 7
Abs. 1 Z 2 bis 5 oder Abs. 2 DSG. gründet, be-
dürfen eines schriftlichen Auftrages des nach der
Geschäftsordnung zuständigen Organes; der Auf-
trag kann als Einzel- oder Dauerauftrag erteilt
werden. In den Aufträgen ist anzugeben, auf

Grund welcher Bestimmungen des § 7 DSG die
Übermittlung zulässig ist. Gründet sich der Auf-
trag auf § 7 Abs. 2 DSG, ist darzulegen, durch
welche gesetzlichen Bestimmungen dem Emp-
fänger jene Aufgaben übertragen sind, zu deren
Wahrnehmung die zu übermittelnden Daten
eine wesentliche Voraussetzung bilden. Im Falle
des § 7 Abs. 1 Z 3 DSG ist durch den für die
Auftragserteilung zuständigen Bediensteten zu
prüfen, ob die zur Anonymisierung der Daten
getroffenen Maßnahmen ausreichen, daß der Be-
troffene nicht bestimmt werden kann.

(2) Zur Durchführung von Übermittlungen
kann sich der Auftraggeber auf Grund eines
schriftlichen Auftrages des nach der Geschäfts-
ordnung zuständigen Organs eines Verarbeiters
bedienen.

(3) Einem Ersuchen um Übermittlung von
Daten darf im Zweifelsfall nur entsprochen wer-
den, wenn die ersuchende Stelle an der Klärung
der für die Beurteilung der Zulässigkeit der Über-
mittlung maßgeblichen Sach- und Rechtslage mit-
wirkt. Um die Mitwirkung ist erforderlichenfalls
zu ersuchen.

(4) Werden die Daten für verschiedene Auf-
gabengebiete mit Hilfe derselben technischen
Einrichtungen verarbeitet, so ist sicherzustellen,
daß Verknüpfungen von Daten verschiedener
Aufgabengebiete nur in den im § 7 DSG genann-
ten Fällen erfolgen.

(5) Übermittlungen sind, soweit dies zur Aus-
kunftserteilung über die Empfänger der Daten
erforderlich ist, aktenkundig zu machen; dies gilt
nicht in den Fällen des § 8 Abs. 2 und 3.

Auskunftsverfahren

§ 8. (1) Eine Auskunft gemäß § 11 DSG darf
nur auf Grund eines Identitätsnachweises erteilt
werden; sie ist nur gegen Empfangsbestätigung
auszufolgen oder zu eigenen Handen zuzustellen.

(2) Dem Betroffenen gegenüber sind, unbescha-
det der ihm nach den maßgeblichen Verfahrens-
vorschriften zustehenden Rechte, wegen über-
wiegenden öffentlichen Interesses die Empfänger
übermittelter Daten, sofern die Übermittlung
für Zwecke eines gerichtlichen oder verwaltungs-
behördlichen Strafverfahrens oder eines Diszipli-
narverfahrens durchgeführt wurde, geheimzuhal-
ten. In anderen Rechtsvorschriften festgelegte
Auskunftsbeschränkungen werden hiedurch nicht
berührt.

(3) Werden oder wurden Daten übermittelt,
so sind dem Betroffenen auf Verlangen die Emp-
fänger der übermittelten Daten bekanntzugeben.
Würde die Feststellung der Empfänger übermit-
telter Daten im Einzelfall unverhältnismäßig
hohe Kosten oder einen im Verhältnis zu den
Interessen der Betroffenen nicht zumutbaren
Arbeitsaufwand verursachen, insbesondere bei im
Rahmen eines automationsunterstützten Verfah-
rens organisatorisch vorgesehenen Übermittlun-
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gen, so sind den Betroffenen die auf Grund der
Verfahrensorganisation oder der Sach- und
Rechtslage in Betracht kommenden Empfänger
mitzuteilen.

Kostenersatz für Auskünfte

§ 9. (1) Für die Erteilung einer Auskunft im
Sinne des § 11 Abs. 1 des Datenschutzgesetzes
werden folgende pauschalierte Kostensätze fest-
gelegt:

1. für jede Auskunft über den aktuellen Stand
der Daten des Antragstellers 100 S je Zweck
der Verarbeitung;

2. für jede darüber hinausgehende Auskunft
500 S je Zweck der Verarbeitung; in jenen
Fällen, in denen die Auskunftserteilung einen
besonders hohen technischen oder organisato-
rischen Aufwand erfordert, 1000 S je Zweck
der Verarbeitung.

(2) Die in Abs. 1 angeführten Kostensätze sind
nicht zu entrichten:

1. wenn der Antragsteller nachweist, daß sein
monatliches Einkommen die Richtsätze der
Ausgleichszulagen nach dem ASVG nicht
überschreitet oder

2. wenn der Aufwand für die Auskunftsertei-
lung geringfügig ist.

(3) Dem Antragsteller ist der für die Aus-
kunftserteilung zu entrichtende Kostenersatz mit-
zuteilen.

(4) Von der Bearbeitung eines Auskunftsan-
trages ist abzusehen, wenn der gemäß Abs. 3
mitgeteilte Kostenersatz nicht entrichtet wurde.

(5) Die in § 11 DSG enthaltene Frist für die
Erteilung von Auskünften beginnt erst zu laufen,
sobald die Entrichtung des mitgeteilten Kostener-
satzes nachgewiesen wird.

(6) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 5 sind auf
Fälle nicht anzuwenden, für die in Rechtsvor-
schriften des Bundes besondere Auskunftsrechte
außerhalb des Datenschutzgesetzes festgelegt sind.

Richtigstellung und Löschung

§ 10. (1) Rechtsverbindlich festgestellte Daten
und Daten in öffentlichen Verzeichnissen (§ 2
Abs. 1 Z 3) dürfen nur auf Grund einer Ent-
scheidung des für die Feststellung zuständigen
Organs richtiggestellt oder gelöscht werden; liegt
eine solche Entscheidung vor, so ist die Richtig-
stellung oder Löschung durchzuführen.

(2) Daten, die für Zwecke der Dokumentation
und der internen Kontrolle aufbewahrt werden,
dürfen nicht richtiggestellt und vor Ablauf der
Aufbewahrungsfrist nicht gelöscht werden.

(3) Durch geeignete organisatorische Maßnah-
men ist sicherzustellen, daß im Falle eines Rück-
griffes auf die zu Sicherungszwecken aufbewahr-
ten Datenbestände allfällige Richtigstellungen und
Löschungen wirksam bleiben.

Angabe der Registernummer

§ 11. (1) Bei Übermittlungen im Sinne des
§ 3 Z 8 DSG und Mitteilungen an den Betrof-
fenen, die in schriftlicher Form ergehen und ver-
arbeitete Daten zum Inhalt haben, ist die Re-
gisternummer auf jedem Schriftstück anzugeben.

(2) Bei Übermittlungen im Sinne des § 3 Z 8
DSG und Mitteilungen an den Betroffenen mit-
tels maschinell lesbarer Datenträger, soweit es
sich nicht um maschinell lesbare Schriftstücke
handelt, ist die Registernummer auf den Begleit-
papieren anzugeben.

(3) Erfolgt eine Übermittlung im Sinne des § 3
Z 8 DSG oder eine Mitteilung an den Betroffenen
im Namen mehrerer Auftraggeber, so ist lediglich
die Registernummer eines der Auftraggeber mit
dem Zusatz „ua." anzugeben.

Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften
§ 12. Die §§ 7, 8 und 11 sind auf die Über-

mittlung von Daten, die auf Grund der Be-
stimmungen des Patentgesetzes 1970, BGBl.
Nr. 258, in der jeweils geltenden Fassung oder des
Markenschutzgesetzes 1970, BGBl. Nr. 260, in der
jeweils geltenden Fassung jedermann mitzuteilen
sind, nicht anzuwenden.

Inkrafttreten

§ 13. Diese Verordnung tritt 6 Monate nach
dem ihrer Kundmachung folgenden Monatsersten
in Kraft. Mit Wirksamkeit vom gleichen Zeit-
punkt wird die Verordnung des Bundesministers
für Handel, Gewerbe und Industrie vom 20. De-
zember 1979, BGBl. Nr. 578, aufgehoben.

Staribacher

3 0 1 . Kundmachung des Bundesministers
für Finanzen vom 23. Juni 1980 betref-
fend die Aufhebung des Erlasses des Bundes-
ministers für Finanzen vom 17. Juni 1977,
GZ 11 0750/2-IV/11/77, durch den Verfas-

sungsgerichtshof

Gemäß Art. 139 Abs. 5 B-VG und gemäß
§§ 60 Abs. 2 und 61 des Verfassungsgerichtshof-
gesetzes 1953, BGBl. Nr. 85, wird kundgemacht:

(1) Der Verfassungsgerichtshof hat mit Er-
kenntnis vom 8. Mai 1980, V 14/80-11, dem
Bundesminister für Finanzen zugestellt am
10. Juni 1980, den Erlaß des Bundesministers
für Finanzen vom 17. Juni 1977, GZ 11 0750/2-
IV/11/77, veröffentlicht im Amtsblatt der Öster-
reichischen Finanzverwaltung Nr. 174/1977, als
gesetzwidrig aufgehoben.

(2) Der Erlaß ist auch auf die vor der Auf-
hebung verwirklichten Tatbestände nicht mehr
anzuwenden.

Androsch


